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Allgemeine Vertrags- und Reisebedingungen von Women Travel Sonja Müller Lang GmbH 
Wir empfehlen Ihnen, diese Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen und die Informationen in den Reiseunterlagen sorgfältig durchzulesen. Diese sind Bestandteil des 

Vertrags zwischen Ihnen und der Women Travel Sonja Müller Lang GmbH (nachfolgend Women Travel).  

1. Was diese Allgemeinen Vertrags- und 

Reisebedingungen regeln 

1.1 Diese Allgemeinen Vertrags- und Reisebeding-

ungen regeln die Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen 

und Women Travel für von Women Travel veranstal-

teten Reisearrangements oder andere von Women 

Travel im eigenen Namen angebotenen Leistungen. 

1.2 Auf folgende Reisen und Dienstleistungen finden 

diese Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen 

nicht Anwendung: Bei allen von Women Travel ver-

mittelten "Nurflug-Arrangements", Einzelleistungen 

und Reisen anderer Veranstalter gelten die Allgemei-

nen Vertrags- und Transportbedingungen der verant-

wortlichen Fluggesellschaften und Dienstleistungs-

unternehmen.  Werden Ihnen durch Ihre Buchungs-

stelle Reisearrangements oder Einzelleistungen an-

derer Reiseveranstalter oder Dienstleistungsunter-

nehmen vermittelt, schliessen Sie den Vertrag mit 

diesen Unternehmen ab. Es gelten deren eigenen 

Vertragsbedingungen. In diesen Fällen ist Women 

Travel nicht Ihre Vertragspartei.  

 

2. Vertragsabschluss 

2.1 Der Vertrag zwischen Ihnen und Women Travel 

kommt mit der vorbehaltlosen Annahme Ihrer münd-

lichen, schriftlichen oder elektronischen Anmeldung 

bei Ihrer Buchungsstelle zustande. Mit der Anmeldung 

akzeptieren Sie die hier vorliegenden AVRB von Wo-

men Travel. Von diesem Zeitpunkt an werden die Rech-

te und Pflichten aus dem Vertrag (mitsamt diesen All-

gemeinen Vertrags- und Reisebedingungen) für Sie und 

Women Travel wirksam. 

2.2. Auf der Anmeldung sind die Namen der Teilneh-

mer*innen, so wie sie im Pass stehen, einzutragen oder 

anzugeben. Andernfalls sind die durch die Namensän-

derung bedingten (zusätzlichen) Kosten wie Bearbei-

tungsgebühren, Annullierungskosten, Visagebühren, 

Kosten der erneuten Ausstellung des Tickets usw. voll-

umfänglich zu übernehmen.  

2.3 Meldet die buchende Person weitere Reiseteilneh-

mer*innen an, so steht sie für deren Vertragspflichten 

(insbesondere Bezahlung des Reisepreises) wie für ihre 

eigenen Verpflichtungen ein. Die vertraglichen Verein-

barungen und diese Allgemeinen Vertrags- und Reise-

bedingungen gelten für alle Reiseteilnehmer*innen. 

 

3. Leistungen 

3.1 Unsere Leistungen ergeben sich aus der Leistungs-

beschreibung im Prospekt, Website, der Reiseauschrei-

bung oder der individuell ausgearbeiteten Offerte. Son-

derwünsche Ihrerseits oder Nebenabreden sind nur 

Vertragsbestandteil, wenn sie von Women Travel 

schriftlich und vorbehaltlos bestätigt worden sind.  

Die Leistungen von Women Travel beginnen, wenn in 

der Reiseausschreibung nicht anders vermerkt, ab 

Flughafen in der Schweiz. Für die Anreise und das 

rechtzeitige Eintreffen am Check-In und am Gate sind 

Sie selber besorgt. 

3.2 Die Hotelunterkünfte, Transportmittel usw. ent-

sprechen den landestypischen Verhältnissen, welche 

nicht unbedingt mit Schweizer Standards gleich-

zusetzen sind. 

3.3 Die von Women Travel angebotenen Reisen sind 

meist Gruppenreisen mit frauenspezifischen Pro-

grammpunkten wie Begegnungen usw., welche nur 

schwer im Voraus planbar sind und daher kann es zu 

Abweichungen gegenüber dem ausgeschriebenen 

Programm kommen. Solche Abweichungen sind eine 

vertragskonforme Erfüllung der Reise. Der in der Aus-

schreibung und/oder Bestätigung beschriebene Reise-

ablauf kann vor/ während der Reise geändert werden. 

Solche Änderungen sind eine korrekte Erfüllung des 

Reisevertrages, sofern dadurch keine wesentlichen 

Leistungen ausfallen. 

3.4 Bei Reisen ohne deutschsprachige Reiseleitung 

sollten Sie unbedingt die Sprache der Reiseleitung 

sprechen. Diese Angaben finden Sie in der Reise-

ausschreibung. 

3.5 In vielen Hotels sind Einzelzimmer nur in be-

schränkter Anzahl vorhanden. So kann es vorkommen, 

dass trotz Hotelbestätigung kein Einzelzimmer ver-

fügbar ist. In diesem Falle zahlen wir Ihnen den für das 

Einzelzimmer bezahlten Zuschlag (unter Ausschluss 

weiterer Forderungen) zurück. Einzelzimmer weisen 

teilweise nicht denselben Komfort wie Doppelzimmer 

aus oder es müssen Einbussen bezüglich Lage in Kauf 

genommen werden.  

3.6 Flugreisen  

Falls nicht anders angegeben, fliegen Sie in Economy 

Klasse. Die publizierten Fluggesellschaften, Flugpläne 

und Flugzeugtypen können ändern. 

3.7 Reisegepäck 

Ihr Reisegepäck wird durch den Flugtarif bestimmt und 

das Freigepäck ist in den Reisedokumenten erwähnt.  

3.8 Gruppen 

Unsere Gruppenreisen mit Linien- und Charterflug ba-

sieren auf Gruppentarifen oder Flugpreisen, die bei 

Ihrer Buchung im Buchungssystem angezeigt werden.  

Ihr Flugpreis ist der günstigste zum Zeitpunkt der 

Buchung aber nicht unbedingt der Preis, den wir 

kalkuliert haben. Zuschläge werden offeriert und bei 

Ticketausstellung verrechnet. Die Ticketbedingungen 

werden separat bekannt gegeben. Die Annullations-

bedingungen der Fluggesellschaften gelten für die 

Flüge.  

3.9 Sportmöglichkeiten und Ayurveda 

In einigen der Hotels wird eine Anzahl von Sportmög-

lichkeiten und Ayurveda-Therapien angeboten. Die 

Einrichtungen befinden sich nicht in allen Fällen in 

unmittelbarer Nähe des Hotels. Die Kapazitäten sind 

beschränkt. Falls Sie sich für eines dieser Angebote 

interessieren, so erkundigen Sie sich bitte vor Ihrer 

Abreise, inwieweit das betreffende Angebot während 

Ihrer Ferienzeit auch tatsächlich angeboten wird. 

 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 

4.1 Preise 

Die Preise für die Reisearrangements ersehen Sie aus 

der Reiseausschreibung, auf der Website oder der 

individuellen Offerte. Die Preise für Reisearrangements 

verstehen sich, wenn nichts anderes erwähnt ist, pro 

Person in Schweizer Franken und mit Unterkunft im 

Doppelzimmer, inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und 

sind gerechnet mit Zahlung mit Banküberweisung.  

Bei Gruppenreisen verstehen sich die Preise für die 

angegebene Gruppengrösse. Muss die Reise mit we-

niger Personen durchgeführt werden, wird ein Selbst-

kosten deckender Kleingruppenzuschlag erhoben 

werden. Bei individuellen Offerten berechnen sich die 

Preise auf den Beginn der einzelnen Leistungen.  

4.2 Zahlung 

4.2.1 Anlässlich des Vertragsabschlusses ist mind. eine 

Anzahlung von 30 % oder mind. CHF 1'000 pro Person 

innert 10 Tagen zu leisten. Bei gewissen Leistungen wie 

z.B. für Sie gebuchte Flüge, von Ihnen gebuchte, geän-

derten Flüge, individuelle Verlängerungen teilen wir 

Ihnen die Zahlungs-Bedingungen vor der Buchung mit. 

4.2.2 Der restliche Reisepreis hat bis spät. 60 Tage vor 

Abreise bei der Buchungsstelle einzutreffen. Sofern 

nicht anders vereinbart wurde, werden Ihnen die Doku-

mente nach Eingang Ihrer Zahlung für den gesamten 

Rechnungsbetrag zugestellt. 

4.2.3 Nicht rechtzeitige Bezahlung der Anzahlung oder 

Restzahlung berechtigt Women Travel die Reiseleis-

tungen zu verweigern und vom Vertrag zurückzutre-

ten. In diesem Falle sind die Annullierungskosten ge-

mäss Ziffer 5.3 zu bezahlen. 

4.3 Kurzfristige Buchungen 

Buchen Sie Ihre Reise weniger als 61 Tage vor Abreise 

können Rückfragen in Hotels usw. notwendig sein; all-

fällige Telefonkosten und andere Gebühren werden 

Ihnen in Rechnung gestellt. Bei kurzfristigen Buchun-

gen ist der gesamte Rechnungsbetrag anlässlich des 

Vertragsabschlusses zu bezahlen. 

4.4 Honorare, Buchungs- und Servicegebühren 

Pro Person verrechnen wir eine Buchungshonorar von 

mind. CHF 85. Falls Sie Einzelleistungen wie z.B. eine 

Hotelreservation, ein Transfer, eine Mietwagen-

reservationen, lokale Flüge oder wenn Sie andere 

Dienstleistungen von Women Travel beziehen, erheben 

wir Servicegebühren, die leistungsabhängig sind und 

Ihnen vor der Buchung bekannt gegeben werden. Ab 7 

Arbeitstage vor Abreise erhebt Women Travel einen 

Expresszuschlag von CHF 100 pro Auftrag.  

4.5 Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Ihre 

Buchungsstelle neben den im Prospekt erwähnten 

Preisen zus. Kosten für die Beratung erheben kann. 

 

5. Sie ändern Ihre Anmeldung, Ihr Reise-

programm oder können die Reise nicht an-

treten (Annullierung) 

5.1 Allgemeines 

Wenn Sie eine Änderung der Buchung wünschen oder 

die Reise absagen (annullieren), so müssen Sie dies 

Ihrer Buchungsstelle persönlich oder durch einge-

schriebenen Brief mitteilen. Die bereits erhaltenen 

Reisedokumente sind der Buchungsstelle gleichzeitig 

zurückzugeben. 

5.2 Bearbeitungsgebühr  

Bei einer Änderung der Buchung, wie Namensände-

rung, der Benennung einer Ersatzperson, einer Ände-

rung der Reisedaten, gebuchter Nebenleistungen, des 

Reiseziels oder bei einer Reiseabsage (Annullierung) 

werden für jede Leistung CHF 100, pro Auftrag max. 

CHF 200 als Bearbeitungsgebühr erhoben. Allfällige 

Telefonkosten werden Ihnen verrechnet. Diese Bearbei-

tungsgebühren werden nicht immer durch eine 

Annullierungskostenversicherung gedeckt. 

5.3 Annullierungskosten 

5.3.1 Bei Änderungen, Umbuchungen oder Annullie-

rungen nach der Buchung werden zusätzlich zu den 

Bearbeitungsgebühren (Ziffer 5.2) folgende 

Annullierungskosten des Reisepreises erhoben: 

Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn:  25% 

59 bis 31 Tage vor Reisebeginn:  50%  

30 bis 20 Tage vor Reisebeginn:  75%  

19-0 Tage vor Reisebeginn/Nichterscheinen:  100 %. 

5.3.2 Abweichende Annullierungskosten, wie z.B. bei 

speziellen Tarifen von Hotels, Schiffen, Flügen und sind 

bei der jeweiligen Programmausschreibung oder auf 

der Bestätigung vermerkt. 

5.3.3 Massgebend zur Berechnung des Annullierungs-, 

Änderungsdatums ist das Eintreffen Ihrer Erklärung bei 

der Buchungsstelle; bei Samstagen, Sonn- und Feier-

tagen ist der nächste Werktag massgebend. 

5.4 Ersatzperson 

Wenn Sie Ihre Reise absagen müssen, können Sie eine 

Ersatzperson benennen. 

a) Die Ersatzperson muss bereit sein, unter den beste-

henden Bedingungen in den Vertrag einzutreten. Das 

heisst auch, dass bei den Women Travel Gruppenreisen 

ausschliesslich Frauen teilnehmen können.  

b) Sie hat den besonderen Reiseerfordernissen (Ge-

sundheit, Pass, Visa usw.) zu genügen, und es dürfen 

ihrer Teilnahme keine gesetzlichen Vorschriften oder 

behördlichen Anordnungen entgegenstehen.  

c) Bei gewissen Reisen kann aufgrund besonderer 

Transportbedingungen udgl. keine Umbuchung oder 

nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgenommen 

werden. Das Gleiche gilt für Flugleistungen usw., wel-

che häufig nicht umgebucht werden können. Die Bear-

beitungsgebühr (Ziffer 5.2) und allfällig entstehende 

Mehrkosten sind durch Sie und die Ersatzperson zu 

übernehmen. Tritt eine Ersatzperson in den Vertrag 

ein, so haften sie beide gemeinsam (solidarisch) für die 

Bezahlung des Reisepreises. Women Travel orientiert 

Sie innert angemessener Frist, ob die benannte Ersatz-

person an der Reise teilnehmen kann; bei Reisen mit 

Teilnahmebedingungen ist eine Überprüfung notwen-

dig. Benennen Sie die Ersatzperson zu spät oder kann 

sie aufgrund der Reiseerfordernisse, behördlicher 

Anordnungen, gesetzlicher Vorschriften usw. nicht 

teilnehmen, so gilt Ihre Reiseabsage als Annullierung 

(Ziffer 5.2 f.). 

 

6. Änderungen der Prospektausschrei-

bungen, Preisänderungen, Änderungen im 

Transportbereich 

6.1 Änderungen vor Vertragsabschluss  

Women Travel behält sich ausdrücklich das Recht vor, 

Prospektangaben, Webseiten, Leistungsbeschreibun-

gen, Preise in Prospekten, auf Preislisten und Reiseaus-

schreibungen zu ändern. Sollte dies der Fall sein, orien-

tiert Sie Ihre Buchungsstelle nach Kenntnisnahme der 

Erhöhung. 

6.2 Preisänderungen nach Vertragsabschluss 

Preiserhöhungen können sich aus  

a) der nachträglichen Erhöhung der Beförderungs-

kosten (einschliesslich der Treibstoffzuschlägen, 

Gebühren, Air Extras); 

b) neu eingeführten oder erhöhten staatlichen 

Abgaben oder Gebühren (wie zum Beispiel Flug-

hafentaxen, Landegebühren, Ein- und Ausschiffungs-

gebühren, Einführung oder Erhöhung von Steuern und 

staatlichen Abgaben, staatlich verfügte Preiserhöhun-

gen usw.) oder 

c) Wechselkursänderungen ergeben. 

Erhöhen sich die Kosten dieser Reiseleistungen, so 

können sie an Sie weitergegeben werden. Der Reise-

preis erhöht sich entsprechend.  

 

d) Erklärbare Druckfehler 

Die Preiserhöhung kann bis spätestens 3 Wochen vor 

Reisebeginn erfolgen. Sofern die Erhöhung mehr als 10 

% beträgt, stehen Ihnen die unter Ziffer 6.4 genannten 

Rechte zu. Der Modus der Berechnung: die Erhöhungen 

werden ohne Aufpreise netto weitergegeben.  

6.3 Programmänderungen, Änderungen im Trans-

portbereich nach Ihrer Buchung und vor Reisebeginn 

Women Travel behält sich auch in Ihrem Interesse das 

Recht vor, das Reiseprogramm oder einzelne verein-

barte Leistungen (wie z.B. Unterkunft, Transportart, 

Transportmittel, Fluggesellschaften, Flugzeiten usw.) 

zu ändern, wenn höhere Gewalt, unvorhersehbare oder 

nicht abwendbare Umstände es erfordern. Women 

Travel bemüht sich, Ihnen gleichwertige Ersatz-

leistungen anzubieten. Women Travel orientiert Sie so 

rasch als möglich über solche Änderungen und deren 

Auswirkungen auf den Preis. 

6.4 Ihre Rechte, wenn nach Vertragsabschluss der 

Reisepreis erhöht oder Programmänderungen 

vorgenommen werden  

Führt die Programmänderung oder die Änderung ein-

zelner vereinbarter Leistungen zu einer erheblichen 

Änderung eines wesentlichen Vertragspunktes oder 

beträgt die Preiserhöhung mehr als 10 Prozent, so 

haben Sie folgende Rechte: 

a) Sie können die Vertragsänderung annehmen; 

b) Sie können innert 5 Tagen nach Erhalt der Mitteilung 

vom Vertrag schriftlich zurücktreten und Sie erhalten 

den bereits bezahlten Reisepreis unverzüglich rück-

erstattet; 

c) Oder Sie können innert 5 Tagen nach Erhalt der Mit-

teilung schriftlich mitteilen, dass Sie an der von 

Women Travel vorgeschlagenen gleichwertigen Ersatz-

reise teilnehmen wollen. Women Travel ist bemüht, 

Ihnen eine solche anzubieten. 

Lassen Sie uns keine Mitteilung nach Buchstabe b) oder 

c) zukommen, so stimmen Sie der Preiserhöhung, der 

Programmänderung oder der Änderung einzelner ver-

einbarter Leistungen zu (die 5 Tage-Frist ist eingehal-

ten, wenn Sie Ihre Mitteilung am 5. Tag der schweize-

rischen Post übergeben). 

 

7. Reiseabsage durch Women Travel 

7.1 Absage aus Gründen, die bei Ihnen liegen  

Women Travel ist berechtigt, Ihre Reise abzusagen, 

wenn Sie durch Handlungen oder Unterlassungen dazu 

berechtigten Anlass geben. In diesem Fall zahlt 

Women Travel Ihnen den bereits bezahlten Reisepreis 

zurück; weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

Vorbehalten bleiben Annullierungskosten gemäss 5.2 f. 

und weitere Schadenersatzforderungen. 

7.2 Mindestteilnehmerinnen-Zahl (Gruppen)  

Für alle von Women Travel angebotenen Gruppen-

reisen gilt eine Mindestteilnehmerinnen-Zahl, die Sie 

bei der jeweiligen Reiseausschreibung finden. Wird die 

Zahl nicht erreicht, kann Women Travel die Reise bis 

spätestens 3 Wochen vor Reisebeginn absagen oder 

mit einem Kleingruppenzuschlag durchführen. Women 

Travel ist bemüht, Ihnen eine Ersatzreise anzubieten. 

Nehmen Sie an dieser nicht Teil, wird der bezahlte 

Reisepreis zurückbezahlt. Weitergehende Ansprüche 

sind ausgeschlossen.  

7.3 Höhere Gewalt, Streiks 

Sollten unvorhersehbare Ereignisse, höherer Gewalt 

(z.B. Naturkatastrophen, Epidemien, Unruhen), behörd-

liche Massnahmen oder Streiks usw. die Reise erheblich 

erschweren, gefährden oder verunmöglichen, kann 

Women Travel die Reise absagen. Der bereits bezahlte 

Reisepreis wird unter Ausschluss weiterer Forderungen 

zurückbezahlt. 

 

8. Programmänderungen, Leistungsausfälle 

während der Reise 

8.1 Women Travel kann das Programm oder einzelne 

Leistungen ändern, sofern dadurch keine wesentliche 

Programmänderung entsteht oder der Charakter der 

Reise nicht verändert wird. 

8.2 Sollte während der Reise eine Programmänderung 

vorgenommen werden, die einen erheblichen Teil der 

vereinbarten Reise betrifft, vergütet Ihnen Women 

Travel den allfälligen objektiven Minderwert zwischen 

dem vereinbarten Reisepreis und jenem der erbrachten 

Dienstleistungen (s. Ziffer 11). 
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9. Sie treten die Reise an, können sie aber 

nicht beenden 

Sollten Sie die Reise vorzeitig abbrechen, so kann Ihnen 

der Preis nicht rückerstattet werden. Allfällig nicht be-

zogene Leistungen werden Ihnen, unter Abzug einer 

angemessenen Bearbeitungsgebühr, zurückbezahlt, 

sofern sie Women Travel nicht belastet werden und 

sofern die Kosten nicht den Reisepreis für die anderen 

Teilnehmenden erhöhen.  

In dringenden Fällen (z.B. eigene Erkrankung oder Un-

fall, schwere Erkrankung oder Tod einer nahestehen-

den Person) wird Ihnen die Women Travel-Reiseleitung, 

die örtliche Women Travel-Vertretung oder der Leis-

tungsträger soweit als möglich bei der Organisation 

der vorzeitigen Rückreise behilflich sein.  

Allfällige Kosten, wie z.B. für Transport usw., gehen zu 

Ihren Lasten. Beachten Sie in diesem Zusammenhang, 

dass der Abschluss einer SOS- und Annullations-Ver-

sicherung) obligatorisch ist, siehe Ziffer 12.  

 

10. Wenn Sie etwas zu beanstanden haben 

10.1 Beanstandung, Beanstandungsfrist und 

Abhilfeverlangen 

Entspricht die Reise nicht der vertraglichen Vereinba-

rung oder erleiden Sie einen Schaden, so sind Sie ver-

pflichtet, an erster Stelle bei der Women Travel-

Reiseleitung, allenfalls der örtlichen Women Travel-

Vertretung oder dem Leistungsträger unverzüglich, 

d.h. möglichst am gleichen Tag, diesen Mangel oder 

Schaden zu beanstanden und unentgeltliche Abhilfe zu 

verlangen.  

10.2 Die Reiseleitung, die örtliche Women Travel-

Vertretung oder der Leistungsträger wird bemüht sein, 

innert der der Reise angemessenen Frist Abhilfe zu 

leisten. Wird innert der der Reise angemessenen Frist 

keine Abhilfe geleistet oder ist sie nicht genügend, so 

lassen Sie sich die gerügten Mängel oder den Schaden 

und die nicht erfolgte Abhilfe von der Reiseleitung, der 

örtlichen Women Travel-Vertretung oder dem Leis-

tungsträger schriftlich festhalten. Diese sind nicht be-

rechtigt, irgendwelche Schadenersatzforderungen 

udgl. anzuerkennen. Sollten Sie wider Erwarten weder 

die Women Travel-Reiseleitung, die örtliche Women 

Travel Vertretung oder den Leistungsträger erreichen, 

so wenden Sie sich bitte direkt an uns (SOS-Notfall-

nummer) innert 72 Stunden nach Leistungsausfall. 

Andernfalls erlischt ein Anspruch auf Vergütung. Die 

Angaben erhalten Sie mit den Reiseunterlagen. 

10.3 Selbstabhilfe  

Sofern innert der der Reise angemessener Frist keine 

Abhilfe geleistet wird und es sich um einen wesent-

lichen Mangel im Wert von über CHF 500 handelt, sind 

Sie berechtigt, selbst für Abhilfe zu sorgen. Die Ihnen 

entstehenden Kosten werden Ihnen im Rahmen der 

ursprünglich vereinbarten Reise (Hotelkategorie, 

Transportmittel usw.) und gegen Beleg von Women 

Travel ersetzt, vorausgesetzt Sie haben den Mangel 

beanstandet und eine schriftliche Bestätigung (Ziffer 

10.1 und 10.2) verlangt (s. Ziffer 11). 

10.4 Wie Sie Ihre Forderung gegenüber Women 

Travel geltend machen 

Sofern Sie Mängel, Rückvergütungen oder Schaden-

ersatzforderungen gegenüber Women Travel geltend 

machen wollen, müssen Sie Ihre Beanstandung innert 

einem Monat nach vertraglichem Reiseende schriftlich 

Women Travel unterbreiten. Ihrer Beanstandung sind 

die Bestätigung der Reiseleitung, der örtlichen Women 

Travel-Vertretung oder des Leistungsträgers und Be-

weismittel beizulegen. 

10.5 Verwirkung Ihrer Ansprüche 

Sollten Sie die Mängel oder den Schaden nicht nach 

Ziffer 10.1 und 10.2 anzeigen, so verlieren und verwir-

ken Sie die Rechte auf Abhilfe, Selbstabhilfe, Minde-

rung des Reisepreises, Kündigung des Vertrages und 

Schadenersatz. Gleiches gilt, wenn Sie Ihre Forderung 

nicht innert einem Monat nach vertraglichem Reiseen-

de schriftlich uns gegenüber geltend gemacht haben. 

 

11. Haftung von Women Travel 

11.1 Allgemeines 

Women Travel vergütet Ihnen im Rahmen nachstehen-

der Bestimmungen den Wert vereinbarter, aber nicht 

erbrachter oder schlecht erbrachter Leistungen, Ihres 

Mehraufwandes oder des erlittenen Schadens, soweit 

es der Women Travel-Reiseleitung, der örtlichen Wo-

men Travel-Vertretung oder dem Leistungsträger nicht 

möglich war, an Ort und Stelle eine gleichwertige Er-

satzleistung zu erbringen. 

11.2 Haftungsbeschränkungen, Haftungsausschlüsse 

11.2.1 Internationale Abkommen und nationale 

Gesetze  

Enthalten internationale Abkommen und nationale 

Gesetze Beschränkungen oder Ausschlüsse der Ent-

schädigung bei Schäden aus Nichterfüllung oder nicht 

gehöriger Vertragserfüllung, so haftet Women Travel 

nur im Rahmen eben dieser Abkommen und Gesetze. 

Die Haftung ist auf den unmittelbaren Schaden be-

grenzt. Internationale Abkommen und nationale Geset-

ze mit Haftungsbeschränkungen und Haftungsaus-

schlüssen bestehen insbesondere im Transportwesen 

(wie im Luftverkehr, in der Schifffahrt auf Hoher See 

und im Eisenbahnverkehr). 

11.2.2 Haftungsausschlüsse  

Women Travel haftet nicht, wenn die Nichterfüllung 

oder die nicht gehörige Erfüllung des Vertrages auf 

folgende Ursachen zurückzuführen ist: 

a) auf Versäumnisse Ihrerseits vor oder während der 

Reise; 

b) auf unvorhersehbare oder nicht abwendbare Ver-

säumnisse eines Dritten, der an der Erbringung der 

vertraglich vereinbarten Leistung nicht beteiligt ist; 

c) auf höhere Gewalt oder auf ein Ereignis, welches 

Women Travel, der Vermittler oder der Dienstleis-

tungsträger trotz gebotener Sorgfalt nicht vorher-

sehen oder abwenden konnte. In diesen Fällen ist jeg-

liche Schadenersatzpflicht von Women Travel ausge-

schlossen. 

11.2.3. Für Leistungen, die Reiseteilnehmer*innen 

während der Reise nicht beanspruchen (Ausflüge, 

Besichtigungen, Mahlzeiten usw.) besteht kein 

Anspruch auf Vergütung.  

11.2.4 Personenschäden 

Für Personenschäden, welche die Folge der Nichter-

füllung oder nicht gehörigen Erfüllung des Vertrages 

sind, haftet Women Travel im Rahmen dieser Allgemei-

nen Vertrags- und Reisebedingungen, der massgeben-

den internationalen Abkommen und nationalen Geset-

ze. Die Haftung ist auf den unmittelbaren Schaden be-

grenzt. 

11.2.5 Übrige Schäden (Sach- und Vermögensschäden 

usw.) 

Bei übrigen Schäden (wie Sach- und Vermögensschä-

den), die aus der Nichterfüllung oder der nicht gehöri-

gen Erfüllung des Vertrages entstehen, ist die Haftung 

von Women Travel auf maximal den zweifachen Reise-

preis beschränkt, ausser der Schaden sei absichtlich 

oder grobfahrlässig verursacht worden; vorbehalten 

bleiben diese Allgemeinen Vertrags- und Reisebe-

dingungen sowie die massgebenden internationalen 

Abkommen und nationalen Gesetze mit tieferen Haf-

tungslimiten oder Haftungsausschlüssen. Die Haftung 

ist auf den unmittelbaren Schaden begrenzt. 

11.2.6 Wertgegenstände, Bargeld, Schmuck, 

Kreditkarten usw. 

Wir machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass 

Sie für die sichere Aufbewahrung von Wertgegenstän-

den wie Bargeld, Kreditkarten Schmuck, Kameras, 

Laptops, iPads und Mobile Phones usw. selber verant-

wortlich sind:  

a) In den Hotels gehören Wertgegenstände usw. in den 

Safe.  

b) Sie dürfen die Wertgegenstände in keinem Fall im 

unbewachten Fahrzeug oder an einem unbeauf-

sichtigten Ort legen.  

c) Bei Diebstahl, Verlust, Beschädigung oder Miss-

brauch haften wir nicht.  

11.2.7 Car-, Zugs-, Flug- und Schiffsfahrpläne usw. 

Auch bei einer sorgfältigen Reiseorganisation können 

wir die Einhaltung dieser Fahrpläne nicht garantieren. 

Gerade infolge grossen Verkehrsaufkommens, Staus, 

Unfällen, Überlastung der Flughäfen, Umleitungen, 

verzögerter Grenzabfertigungen, lokalen Verhältnissen 

usw. können Verspätungen auftreten. In all diesen 

Fällen haften wir nicht. Wir raten Ihnen dringend, bei 

Ihrer Reiseplanung mögliche Verspätungen zu berück-

sichtigen. 

11.3 Veranstaltungen während der Reise 

Ausserhalb des vereinbarten Reiseprogramms können 

u.U. während der Reise örtliche Veranstaltungen oder 

Ausflüge gebucht werden. Es ist nicht ausgeschlossen, 

dass solche Veranstaltungen und Ausflüge mit Risiken 

verbunden sind. Es liegt in Ihrer eigenen Verantwor-

tung, ob Sie an solchen Veranstaltungen und Ausflü-

gen teilnehmen. Diese Veranstaltungen und Ausflüge 

werden von Drittunternehmen veranstaltet (Fremdleis-

tungen). Women Travel ist nicht Ihre Vertragspartei 

und haftet in keinem Falle.  In Ausnahmefällen veran-

staltet Women Travel Ausflüge usw. im eigenen Na-

men. In diesem Falle gelten die vorliegenden Allgemei-

nen Vertrags- und Reisebedingungen. 

11.4 Teilnahme an Aktivitäten  

Bei Wanderungen, Radtouren, Flussfahrten, Jeep-

fahrten, Safaris, Kamelreiten und anderen Sportaktivi-

täten sowie Aktivitäten, die mit besonderen Risiken 

verbunden sind, nimmt der/die Reiseteilnehmer*in auf 

eigenes Risiko teil.  

11.5 Ausservertragliche Haftung  

Die ausservertragliche Haftung richtet sich nach den 

einschlägigen Gesetzesbestimmungen. Bei übrigen 

Schäden (d.h. nicht Personenschäden) ist die Haftung 

in jedem Falle auf den zweifachen Reisepreis be-

schränkt, sofern nicht internationale Abkommen oder 

nationale Gesetze tiefere Haftungslimiten oder Haf-

tungsausschlüsse vorsehen. Die Haftung ist, unter 

welchem Rechtstitel auch immer, auf den unmittel-

baren Schaden begrenzt. 

 

12. Versicherungen 

12.1 Annullierungskosten- und SOS-Schutz-

Versicherung 

Der Abschluss einer Annullierungskosten- und SOS 

Schutz-Versicherung  ist obligatorisch und wird Ihnen 

zusammen mit dem Reisearrangement in Rechnung 

gestellt. Bei Vorliegen einer privaten Versicherungs-

deckung können Sie auf den Abschluss dieser Versiche-

rungen verzichten.   

12.2 Zusätzliche Versicherung 

Die Haftung der Reise- und Transportunternehmer ist 

beschränkt, diejenige der Fluggesellschaften gestützt 

auf die bestehenden internationalen Abkommen. 

Women Travel empfiehlt deshalb, für einen ergänzen-

den Versicherungsschutz zu sorgen. Ebenso empfeh-

lenswert ist der Abschluss einer Gepäck- und Extra-

Rückreisekosten-Versicherung und eine ev. Corona-

Versicherung. Unterlagen erhalten Sie in Ihrem 

Reisebüro. 

 

13. Einreise-, Visa- und Gesundheit 

13.1 Bei der Reiseausschreibung finden Sie die Anga-

ben über Pass- und Einreisevorschriften. Diese Anga-

ben gelten für namentlich genannte BürgerInnen. Bür-

ger*innen anderer Staaten geben bitte Ihre Nationa-

lität bei der Buchung bekannt, damit die Buchungs-

stelle sie über die entsprechenden Vorschriften 

orientieren kann. 

13.2 Wenn Reisedokumente ausgestellt oder ver-

längert, Visa eingeholt werden müssen, sind Sie selber 

dafür verantwortlich. Sollte ein Reisedokument nicht 

erhältlich sein oder wird es zu spät ausgestellt und 

müssen Sie die Reise absagen, gelten die Annullie-

rungsbestimmungen. 

13.3 Die Reisenden sind selbst für die Einhaltung der 

Einreise (Pass, Zoll, Visa, Impfzeugnis), Gesundheits- 

und Devisenvorschriften verantwortlich. Überprüfen 

Sie vor Abreise, ob Sie alle notwendigen Dokumente 

dabeihaben, alle Erfordernisse für eine reibungslose 

Ein- und Rückreise und Reise im Land gegeben sind. 

13.4 Women Travel macht Sie darauf aufmerksam, 

dass Sie bei einer allfälligen Einreiseverweigerung die 

Rückreisekosten zu übernehmen haben. Gleichfalls 

weist Sie Women Travel ausdrücklich auf die gesetz-

lichen Folgen verbotener Waren- und anderer Ein-

fuhren hin. 

13.5. Vornamen und Namen müssen uns bei Buchung 

gemäss Angaben in Ihrem Reisepass angegeben wer-

den. Stimmen sie nicht überein, kann es zu einer Ein-

reiseverweigerung / Rückführung kommen, deren 

Kosten Sie zu tragen haben.  

 

14. Datenschutz 

Für Women Travel ist der Schutz der Privatsphäre und 

Ihrer persönlichen Daten von grösster Wichtigkeit. Wo-

men Travel hält sich bei der Beschaffung und Nutzung 

von Personendaten an die Bestimmungen der schweiz-

erischen Datenschutzgesetzgebung. Wenn Sie eine 

Buchung tätigen, werden neben Ihren Kontakt und 

Passangaben folgende Informationen gespeichert: 

Reisedaten, Reiseroute/Destination, Fluggesellschaft, 

Hotel, Preis, Kundenwünsche, Informationen Mitrei-

sende, Zahlungsinformationen, Geburtsdatum, Natio-

nalität, Sprache, Mahlzeitenwünsche, Sitzplatzwünsche 

etc. sowie andere Informationen, die Sie uns zur Verfü-

gung stellen. Bei besonderen Umständen (z.B. Unfall 

während Ihrer Reise etc.) sowie bei Reklamationen 

können weitere Informationen beschafft und gespei-

chert werden. Daten werden bei der Schweizer Firma 

«umbrella.ch» auf ihrem Schweizer Server gespeichert.  

14.1 Weitergabe an Dritte 

Ihre Daten können unter Einhaltung der Datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen an Dritte weitergegeben 

werden, wenn diese die Daten im Rahmen eines Auf-

tragsverhältnisses für Women Travel bearbeiten (In- 

und Ausland), dies betrifft unsere Partneragenturen, 

Fluggesellschaften und andere Transportunterneh-

men, Hotels, ReiseleiterInnen, Botschaften, Visa-

Agenturen usw.  

14.2 Verwendung der Daten 

Die gesammelten Daten werden nach Treu und Glau-

ben behandelt und nur zur Geschäftsabwicklung ver-

wendet.  

14.3. Newsletter, Angebote: Wir verwenden Ihre 

Adresse oder Email-Adresse auch für unseren eigenen 

Newsletter-Versand und Postversände. Selbstverständ-

lich können Sie die Zusendung jederzeit ablehnen. 

Wenden Sie sich dazu bitte an info@womentravel.ch  

14.4. Persönlichkeitsprofil und besonders schützens-

werte Personendaten 

Ihre Daten werden von Womentravel nur zur Ge-

schäftsabwicklung genutzt, eine weitergehende 

Nutzung findet nicht statt. Indem Sie eine Buchung 

tätigen, erteilen Sie Women Travel auch Ihre aus-

drückliche Einwilligung zur Bearbeitung besonders 

schützenswerter Personendaten zum Zweck der 

Geschäftsabwicklung. 

14.5 Besonderes betreffend Flugreisen 

Auf Verlangen der Behörden bestimmter Länder kann 

es zwingend sein, spezifische Daten über Ihre Reise in 

und aus diesen Ländern aus Sicherheits- und Einreise-

gründen an diese Behörden zu übermitteln. Sie er-

mächtigen Women Travel bzw. die jeweilige Flug-

gesellschaft, zu diesen Zwecken personenbezogene 

Daten über Sie als Passagier, so genannte «Passenger 

Name Record (PNR)» Daten, an diese Behörden zu 

übermitteln, soweit diese Informationen verfügbar 

sind. Hierzu gehören z.B. Ihr vollständiger Name, 

Email-Adresse, Mobile-Phone, Geburtsdatum, Passan-

gaben, Datum der Buchung und Ticketausstellung und 

beabsichtigtes Reisedatum, Ihr Reisestatus und Ihre 

Reiseroute, Informationen übers Gepäck, alle PNR-

Änderungen in der Vergangenheit, usw. Sie nehmen zur 

Kenntnis, dass diese Daten an Länder übermittelt wer-

den können, in denen der Datenschutz nicht dem 

Schutzniveau der schweizerischen Datenschutz-

gesetzgebung entspricht. 

 

15. Sicherstellung 

Women Travel ist Teilnehmerin am Garantiefonds der 

Schweizer Reisebranche, welcher Ihnen die Sicherstel-

lung Ihrer im Zusammenhang mit Ihrer gebuchten Pau-

schalreise einbezahlten Beträge gem. Bundesgesetz 

über Pauschalreisen garantiert. www.garantiefonds.ch 

 

16. Ombudsman  

16.1 Vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung bitten 

wir Sie, den unabhängigen Ombudsman der Schweizer 

Reisebranche zu kontaktieren.  

Adresse: Ombudsman der Schweizer Reisebranche, 

Postfach, CH 8038 Zürich 

Telefon: +41 (0)44 485 45 35, info@ombudsman-

touristik.ch 

 

17. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

17.1 Auf die Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und 

Women Travel ist schweizerisches Recht anwendbar. 

17.2 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des 

Reisevertrages führt nicht zur Unwirksamkeit des 

gesamten Vertrages.  

17.3 Für gerichtliche Auseinandersetzungen gilt das 

Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen. 

Für alle Klagen und gerichtliche Auseinandersetzungen 

gilt das materielle Schweizer Recht und als ausschliess-

licher Gerichtstand Winterthur, Schweiz. 
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